
Niederschrift 
 
 

über die 
 
 

95. Sitzung  
 

des 
 

G E M E I N D E R A T E S 
 
 

am Montag, den 23. Februar 2026 

 

im Sitzungssaal des Rathauses in Inzell 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sämtliche 17 Mitglieder des Gemeinderates waren ordnungsgemäß eingeladen. 
 
Vorsitzender:   Erster Bürgermeister Michael Lorenz 
Schriftführer:  Walter Neudecker 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anwesend waren: Zweiter Bürgermeister Christoph Treiner 
 Dritter Bürgermeister Richard Hütter 
 Bacher Maximilian  
 Dufter Nicolle 
 Hochreiter Robert 
 Kötzinger Michael 
 Kötzinger Markus  
 Maier Petra 
 Panitz Andreas  
 Pauli Johann 
 Plenk Heinrich 
 Ried Markus  
 Rieder Josef  
 Tratz Josef 
 Walch Anna Maria 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entschuldigt abwesend waren:  Tobsch Rainer 
   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Sitzungseinladung erfolgte ordnungsgemäß und rechtzeitig. 
Die Tagesordnung wurde an der Gemeindetafel bekannt gemacht. 

Sitzungsniederschrift im Intranet eingestellt am 
 
nichtöffentlichen Teil verlesen am 
 
Sitzungsniederschrift genehmigt am 
 
F.d.R. 



 
 

2 

A) ÖFFENTLICHE SITZUNG: 
 ===================== 

 
1367     15:1 
 
Vorstellung Planung Mehrfamilienhaus auf FlNr. 1240/5 
 
Der Bauherr hat gebeten, den TOP nicht zu behandeln. Er möchte erst den GR infor-
mieren. 
GRM Tratz beantragt den Tagesordnungspunkt zu behandeln. Herr Haberlander soll 
das Projekt vorstellen, da auch viele Nachbarn anwesend sind und dann alle den glei-
chen Informationsstand haben. 
 
Herr Lackner hat die Anliegen der Nachbarn kurz vorgestellt. Auch auf die Problematik 
der Schneeablagerung wurde hingewiesen 
 
Beschluss:  
Der Tagesordnungspunkt wird nichtöffentlich behandelt. 
 
 
1368     16:0 
 
Beratung des Haushaltes 2026 
 
Die Kämmerin Frau Hardt hat die Eckpunkte des Haushaltes vorgestellt. Es gab sei-
tens des Gemeinderates keine Anmerkungen. 
 
 
1369     16:0 
 
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2026 
 
Die Haushaltssatzung fasst das Ergebnis der Haushaltsberatungen zusammen.  
 
Auf die zum Haushalt 2026 eingestellten Unterlagen wird Bezug genommen. 
 
In der Gemeinderatssitzung vom 09.02.2026 wurde der 1.Entwurf nicht öffentlich  
beraten. 
 
Die Änderung zur Vorberatung werden im Sachvortrag erläutert und stehen in Form 
eines Modellvergleiches dem Gemeinderat zur Verfügung. 
 
Beschluss: 
 
Der Haushaltssatzung 2026 (siehe Anlage) wird zugestimmt. 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Inzell (Landkreis Traunstein) 

für das Haushaltsjahr 2026 
 

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde folgende  
Haushaltssatzung: 
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§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit  
festgesetzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit   21.829.950 Euro 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit      6.975.400 Euro 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
§ 4 

Der Steuersatz (Hebesatz) für die Gewerbesteuer wird mit 380 v.H. festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft. 
 
Nachrichtlicher Hinweis: 
Die Grundsteuerhebesätze wurden in der Satzung vom 12.11.2024 wie folgt  
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 

335 v. H. 
2. Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) 

400 v. H 
 
 

1370     16:0 
 
Beschlussfassung über den Finanzplan 2025 - 2029 zum Haushalt 2026 
 
Im Finanzplanungszeitraum muss grundsätzlich die Mindestzuführung vom Verwal-
tungshaushalt an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung der laufenden Tilgung der 
Kredite und anderer regelmäßiger Ausgaben im Vermögenshaushalt erbracht werden.  
 
Trotz stetig steigenden Ausgaben im Verwaltungshaushalt kann die Mindestzuführung 
in den kommenden Haushaltsjahren erreicht werden. 
 
Der Vermögenshaushalt 2026 bis 2029 kommt ohne weitere Kreditaufnahme aus. Der 
Ausgleich erfolgt mittels Rücklagenentnahme zwischen 282.250 € in 2027 und 
123.200 € in 2029. 
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Gleichzeitig investiert die Gemeinde in den kommenden Haushaltsjahren erhebliche 
Beträge in kommunalen Einrichtungen.  
 
In der Finanzplanung der kommenden Jahre stellt weitere Investitionsmaßnahmen 
dar:  
Im Finanzplan sind zum Beispiel Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen wie die Neu-
gestaltung des Rathausplatzes und des Schwimmbadparkplatzes, der Innenausbau 
des Haus des Gastes vorgesehen. Hinzu kommt noch der Ausbau der Ganztagsbe-
treuung der Grundschüler, die Generalsanierung des Festsaals und die Umgestaltung 
des Kurparks. Die Sanierung der Gemeindestraßen und damit verbunden die Sanie-
rung der Wasser- und Abwasserversorgung bedürfen ebenfalls jährlicher Haushalts-
mittel. 
 
Weiter bekannte Ausgabepositionen in den nächsten Finanzplanjahren ist die Neube-
schaffung von Fahrzeugen bei der Freiwilligen Feuerwehr Inzell und beim gemeindli-
chen Bauhof. 
 
Ziel ist es die Investitionen mittels Förderprogrammen und Beiträgen zu finanzieren. 
Weitere Kreditaufnahmen sind derzeit nicht im Finanzplan vorgesehen. 
 
Die Verpflichtungsermächtigungen werden nicht durch die Kreditaufnahmen mitfinan-
ziert. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen 2026 - 2029 beträgt 0 €.  
Die Ermächtigungen der Vorjahre werden nicht mehr in Anspruch genommen. 
 
Beschluss: 
Dem Finanzplan 2027 und den Folgejahren wird gemäß Anhang zugestimmt. 
 
 
1371     16:0 
 
Anbau einer Eingangshalle; überdachte Terrasse wird geschlossen und zur Ein-
gangshalle mit Rezeption umgebaut. Am Designhotel auf Flur-Nr. 21, Gemar-
kung Inzell, Fritz-Gastager-Straße 10 
 
Beschreibung des Vorhabens: 
Der Bauherr plant im EG des Anwesens Hotel Alpenliebe den Anbau einer Eingangs-
halle; die überdachte Terrasse wird geschlossen und zur Eingangshalle mit Rezeption 
umgebaut. 
 
Planungsrechtliche Situation:  
Das Vorhaben befindet sich im unbeplanten Innenbereich. Demnach ist das geplante 
Bauvorhaben nach § 34 BauGB zu beurteilen. Danach muss sich ein Bauvorhaben 
nach Art und Maß in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Die Größe des 
Anbaus hat eine Grundfläche von 45,86 m². Die geplante Maßnahme fügt sich somit in 
die nähere Umgebung ein. Das Vorhaben ist bauplanungsrechtlich zulässig. 
 
Erschließung: 
Die Erschließung ist vorhanden. 
 
Nachbarliche Einwände: 
Nachbarliche Einwände sind der Gemeinde nicht bekannt. 
Die Nachbarunterschriften liegen teilweise vor. 
Beurteilung/Auflagen/Bedingungen: 
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Beschluss: 
 
Das gemeindliche Einvernehmen zum vorliegenden Bauantrag wird hergestellt. 
 
 
1372     16:0 
 
Anbau an das bestehende Gastgewerbe Kesselalm zur Errichtung von Kühlzel-
len und Lagerfläche sowie einer Photovoltaikanlage auf dem Dach,  
Flur-Nr. 1478/5, Gemarkung Inzell, Froschseer Str. 37, Inzell 
 
Beschreibung des Vorhabens: 
Der Antragsteller plant den Anbau an die Kesselalm zur Errichtung von Kühlzellen und 
Lagerflächen sowie einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Anbaus. Dazu ist ein 
unterkellerter Anbau an das bestehende Almgebäude in einer Größe von ca. 70 m² 
Grundfläche geplant. Der Keller soll als Lager dienen, das Erdgeschoß wird an die be-
stehende Küche und Theke angebaut und wird um eine Kaffee-Theke, einen Perso-
nalraum und um einen Vorraum/Kühlung erweitert. 
 
Planungsrechtliche Situation:  
Das geplante Bauvorhaben befindet sich innerhalb des gültigen Bebauungsplans 
„Sondergebiet Kessellift“. Der geplante Aufstellort befindet sich teilweise außerhalb 
der Baugrenzen. Die festgesetzte Baugrenze wird geringfügig überschritten, um ca. 
21,77 m². Es wurde eine isolierte Befreiung mit Begründung für die Baugrenze bean-
tragt.  
Es wurde eine isolierte Befreiung mit Begründung für die festgesetzte Firstrichtung be-
antragt.  
 
Das Vorhaben ist bauplanungsrechtlich zulässig. 
 
Erschließung: 
Die Erschließung ist vorhanden. 
 
Nachbarliche Einwände: 
Nachbarliche Einwände sind der Gemeinde nicht bekannt. 
 
Beurteilung/Auflagen/Bedingungen: 
Einer Überschreitung der Baugrenze kann wegen Geringfügigkeit zugestimmt werden. 
Der geplante Anbau überschreitet die festgesetzte Baugrenze geringfügig um ca. 
21,77 m². 
Lt. Punkt 3.5 des Bebauungsplans sind Solar- und Photovoltaikanlagen in der gleichen 
Neigung wie die Dachfläche, nicht aufgeständert, zulässig. Sie dürfen nicht über die 
Dachfläche ragen. 
Die Lage des Schmutzwasserkanals ist zwingend vom Bauherren zu überprüfen und 
der Schmutzwasserkanal ist während der Baustelle zu sichern. Der Haftungsaus-
schluss im Bereich des Kanals (Anbau) wird auf dem Verwaltungsweg mit einem Ver-
trag zwischen Bauherren und Gemeinde geregelt. 
Die Lage der Wasserleitung ist ebenfalls zwingend zu überprüfen und zu berücksichti-
gen. 
 
Beschluss: 
Den isolierten Befreiungen wird zugestimmt. 
Das gemeindliche Einvernehmen zum vorliegenden Bauantrag wird hergestellt. 
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1373     16:0 
 
Genehmigung der Änderung der Unternehmenssatzung des Regionalwerk 
Chiemgau-Rupertiwinkel 
 
Der Entwurf für die Unternehmenssatzung mit Stand vom 09.12.2025 wird beschlos-
sen. Die Anlage wird Bestandteil dieses Beschlusses. 
 
Der Erste Bürgermeister wird ermächtigt, die Unternehmenssatzung zu unterzeichnen 
sowie alle zweckdienlichen und erforderlichen Maßnahmen und Erklärungen abzuge-
ben. 
 
 
1374     16:0 
 
Informationen und Anfragen 
 
Die Anfrage zu Special Olympics 2029 ist in der nächsten Sitzung zu behandeln. 
 
3. Bürgermeister Hütter hat auf die Regelungen zur Wahlplakatierung hingewiesen 
und bittet diese einzuhalten. 
 

  


































































